
örtliche Versorgungswirtschcift

Vorsitzenden, dem Sekretär und 
weiteren Mitgliedern. Die Mit
glieder des Rates sollen in der 
Regel Abgeordnete sein. Die ö. R. 
sind kollektiv arbeitende Organe. 
Für die kollektive Tätigkeit, die 
Vorbereitung der Entscheidun
gen und für deren Durchführung 
ist jedes Mitglied der Volksver
tretung und dem Rat persönlich 
verantwortlich. Die ö. R. haben 
unter Einbeziehung der -*• Kom
missionen der örtlichen Volks
vertretungen die Tagungen der 
Volksvertretungen gründlich vor
zubereiten. Sie sind dafür ver
antwortlich, daß die für die Be
schlußfassung erforderlichen In
formationen rechtzeitig erarbei
tet und zur Verfügung gestellt 
werden, exakte Analysen und Be
rechnungen den Entscheidungs
vorschlägen zugrunde liegen und 
die fortgeschrittensten Erfahrun
gen ausgewertet und genutzt 
werden. Die ö. R. haben das 
Recht, auf der Grundlage der 
Rechtsvorschriften und der Be
schlüsse der Volksvertretungen 
über alle Angelegenheiten, die 
ihr Territorium und seine Bürger 
betreffen, zu entscheiden, soweit 
nicht die ausschließliche Kom
petenz der Volksvertretung ge
geben ist. Die ö. R. werden durch 
die Vorsitzenden geleitet. Der 
Vorsitzende des Rates ist dafür 
verantwortlich, daß die Be
schlüsse der Partei der Arbeiter
klasse sowie die Beschlüsse der 
Volkskammer und des Minister
rates im Rat ausgewertet und 
seiner gesamten Arbeit zugrunde 
gelegt werden. Er hat die kollek
tive Arbeit des Rates zu gewähr
leisten. Die Mitglieder des Rates 
leiten die ihnen vom Rat über
tragenen Aufgabengebiete. Sie 
sind verpflichtet, die Beschlüsse 
der Partei der Arbeiterklasse, der 
Volkskammer und des Minister
rates sowie die Beschlüsse der 
Volksvertretungen und des Rates

630

vor den Werktätigen zu erläutern 
und mit ihnen ihre Durchfüh
rung zu beraten. Sie unterstützen 
in enger Zusammenarbeit mit 
den Gewerkschaften und den 
Ausschüssen der Nationalen 
Front den sozialistischen Wett
bewerb in den Betrieben, Städten 
und Gemeinden. Der Rat hat die 
nachgeordneten Räte bei der 
Durchführung ihrer Aufgaben an
zuleiten, zu unterstützen und zu 
kontrollieren. Er hat die nachge
ordneten Räte in die Vorberei
tung von Entscheidungen einzu
beziehen, die Auswirkungen auf 
die gesellschaftliche Entwicklung 
in ihrem Verantwortungsbereich 
haben. Der ö. R. bildet zur Er
füllung seiner Aufgaben Fach
organe. Er legt die Aufgaben der 
Fachorgane fest und kontrolliert 
ihre Tätigkeit. —Staatsaufbau 
der DDR, —>■ Staatsapparat

örtliche Versorgungswirtschaft:
Bereich der Volkswirtschaft zur 
unmittelbaren Versorgung der 
Bevölkerung. Die ö. V. umfaßt 
Betriebe und Einrichtungen, die 
von den Räten der Kreise, Städte 
und Gemeinden angeleitet wer
den. Dazu gehören: 1. kommu
nale Versorgungsbetriebe und 
-einrichtungen, die die Funk
tionsfähigkeit des Gebietes ga
rantieren (z. B. Straßenreinigung, 
Einrichtung und Unterhaltung 
von Parkanlagen, Spielplätzen, 
Friedhöfen u. a.); 2. die Dienst- 
leistungs- und Reparaturwirt
schaft, die sich sowohl auf per
sönliche Dienstleistungen als 
auch auf technische Arbeiten 
(Reparaturen) erstreckt; 3. die 
örtliche Versorgungsindustrie, 
die zur Versorgung der Bevölke
rung im örtlich begrenzten Ab
satzgebiet beiträgt, wie Produk
tion und Absatz von Fleisch- und 
Backwaren, Getränken. Die ö. V. 
trägt in bedeutendem Maße zur 
immer besseren Befriedigung der


